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Sorten für Erwerbsanbau

Gartensorten



Geschmack: musterhaft
Aussehen: unverkäuflich

sofortiger Verzehr empfohlen



Reisetomate

Tomate oder Paprika?

Grünes Zebra



Gartenmelde

• Guter Heinrich

Gartenmelde (Atriplex hortensis), Illustration

Baumspinat



Salate in Winterkultur

Winterpostelein
Winterpostelein.

Kopfsalat Forelle

Cos Bath

http://www.sannmann.com/fotos_wasserzeichen/winterpostelein_01.jpg


Saatgut-Kataloge



1979/1981               1982                         







Matthias Lilienmond, Regenbogenschmiede



Melanie Grabner

Lilatomate



Saatgutliste

• Ca  2.000 Sorten/Herkünfte 
• Von ca 350 Arten

Überwiegend Gemüse, 
auch Getreide,
Obst, Kräuter,
Zierpflanzen

in fast 40 Jahren 

gesammelt und kultiviert 



www.nutzpflanzenvielfalt.de





• Gemüse des Jahres 
2025/2026



Ringbroschüre





Regionale Sorten

Selleriesorte 

„Hochdahler Markt“



Der Nutzpflanzengarten der Bonner Botanischen Gärten: 

Kulturerbe und Unterrichtsmittel seit 200 Jahren



Lithographie Otto v. Kreyfeldt, 1860







Regionale Nutzpflanzen
Saatgutbörse Sonntag 15.3.2026 









Fast die Hälfte (47%) des Saatgutes weltweit verkaufen nur vier Konzerne.
Diese vier weltgrößten Saatgutkonzerne sind gleichzeitig

die vier Weltmarktführer bei Pestiziden.  





Geistiges Eigentum zur Forschungsfinanzierung?

Bayer AG,  Jahresbericht 2023

Einnahmen aus Lizenzen

• Agrarsparte knapp 5 Milliarden Euro  Einnahmen

•  davon sind 2,7 Mrd.  Euro Lizenzeinnahmen   

•  dreimal soviel Lizenzeinnahmen  wie in der Pharmasparte 

Ausgaben Forschung und Entwicklung

• 1,7  Milliarden Euro über alle Sparten

=> Ca doppelt so viel Lizenzeinnahmen wie Forschungsausgaben





Gentechnikrecht – Was gilt heute in der EU?

Für alle  Genveränderungen, artfremde und artgleiche

• Risikoprüfung – Vorsorgeprinzip   (in USA: Haftung bei Schäden)

• Schutz vor Kontaminierung

• Kennzeichnung über die  gesamte Lieferkette - Wahlfreiheit

• nationaler Verzicht möglich („Opt out“)

Einfuhr von Futtermehl aus GVO ist erlaubt

Im Anbau ist in der EU nur eine GV-Sorte (Maissorte Mon 810)

Anbau-Kataster ermöglicht, Kontamination zu meiden

Viele VerbraucherInnen legen Wert auf Gentechnikfreiheit

Im Bioprodukten nicht zugelassen



EU will vorhandene Regelungen 
für Neue Gentechnik abschaffen

• keine Risikoprüfung mehr

• kein Schutz vor Kontaminierung mehr

• keine Haftung mehr

• keine Verbraucherkennzeichnung mehr

• kein nationaler Verzicht mehr möglich

Würde über bisheriges Gentechnikgesetz hinaus 

auch für Wildpflanzen gelten!



Was ist neu bei Neuen Gentechniken

Präzision?

• unbeabsichtigte Effekte sind nachgewiesen

Schnell produziert bei einzelnen Genen durch 

• abschalten, 

• verstärken oder 

• einfügen 

Mehrere Gene verändern, auch mit KI

Neue Gene erschaffen geht nicht

Anders als konventionelle Züchtung:

• Verstärkung: Mehrere bzw. alle Kopien des Gens 

• Eingriffstiefe: Durch konv. Züchtung nicht 

erreichbare genetische Bereiche werden verändert

Über Saatgut schnell verbreitet

Bei Menschen verboten- bei Pflanzen nicht rückholbar



https://www.testbiotech.org/technikfolgen/videos



Schneller, aber wie nützlich?

Beispiele für bisherige NGT- Produkte 

Herbizidresistenzen: Obwohl Schäden an Natur und Umwelt erwiesen
Lifestyle-Produkte
− Bräunen von Pilzen u. Äpfeln verhindert: Mehr Plastikverpackungen
− blutdrucksenkende Tomate:  konkreter Nutzen unbekannt 
− weniger Bitterstoffe im Salat: Obwohl Bitterstoffe fehlen
=> Schäden für  Natur und Gesundheit

Foto: Transgen 
darf nicht ins Internet gestellt werden

− Klimaangepasste Sorten ?   Nicht absehbar! => Es gibt keine schnelle NGT-Lösung!
− Mit einzelnen Genen, auch mehreren, nicht machbar
− Grenzen von Hitzetoleranz und Starkregentoleranz
− Umstieg von Weizen und Mais auf bereits dürretolerante Arten wie Hirsen
− Schaderreger durchbrechen Resistenzgene, wie antibiotikaresistente Keime  
 => Resistenzgene werden unwirksam,  Vorrat an Resistenzgenen begrenzt?
Beispiel Schorfresistenzgen (konventionell gezüchtet, aber  auch als NGT vorgeschlagen)



Bericht der Französischen Behörde für Umweltschutz und 
Lebensmittelsicherheit (ANSES)   6. März 2024

• Gleichsetzen ist falsch

• Für manche NGT-Pflanzen kann man geringere Anforderungen an die 
Risikoprüfung stellen

• aber in keinem Fall ganz darauf verzichten.

• Warum  der Unterschied

• ANSES: konkrete Fällen von NGT-Pflanzen

• EFSA:  nur Art und Anzahl von  Genveränderungen, nicht aber biologische Folgen 
von NGT-Verfahren

• Bericht  war zurückgehalten worden bis nach der Abstimmung des EU-Parlaments



Stand des Gesetzgebungsprozesses

Juni 2023:  Vorschlag der EU-Kommission

Dez. 2023: Änderungsvorschläge des EU-

Parlaments: 

• Verbraucherkennzeichnung

• Rückverfolgbarkeit

• Umweltmonitoring

• Widerruf von Zulassungen 

• Patentverbot - Aber Patentrecht wird durch 

das europäische Patentübereinkommen von 

nicht-EU-Ländern mitbestimmt.

Jan 2024 –April 2025  Ministerrat

Seitdem Trilog

Parlament könnte seine Position abschwächen 



Probleme für die Züchtung
laut Frans Carree, De Bolster 5.12.2024 im Bundestag

• Jordanvirus bei Tomaten: „Neue Sorten brauchen Resistenzgene“

• Resistenzgene aus Wildtomaten

• 22 beantragte Patente

• Patentgegenstand: nicht nur Resistenzgen, auch das Virus selbst, Testmethoden

• Wie will man seine neuen Sorten testen? „Stop breeding“

• Lizenzgebühren schon jetzt 5% des Umsatzes; mehrere Resistenzgene nötig

• Resistenz kann zufällig übertragen werden, zB Pollen => Vernichtung von Partien

• Glaubwürdigkeit des Unternehmens

Resistenzgene können aber durchbrochen werden !  Ökologische Züchtung nötig!

ACHTUNG: Jordanvirus verbreitet sich über befallene Früchte, die (verpackt) verkauft werden dürfen

=> Keine Handelstomaten im eigenen Kompost!





Rechtlicher Rahmen für „Pflanzengenetische Ressourcen“

● Internationaler Saatgutvertrag der FAO 
(ITPGRFA, 2003)

● Darin: bäuerliche Rechte, eigenes Saatgut zu 
ernten, zu tauschen und zu verkaufen

● Erklärung über Rechte von Kleinbauern und 
anderen Menschen in ländlichen Gebieten 
(UNDROP, 2018)

● Darin: Verpflichtung von Staaten, die 
bäuerlichen Rechte umzusetzen

Gilt in jedem UN-Mitgliedsstaat!



Internationale 
Genbank Svalbard

Nationale Genbank 
Gatersleben

• Für den Notfall
• Teuer
• Nur kleinste Mengen
• Keimfähig halten
• Keine Anpassung an 

Klimawandel möglich
• Sortenerhaltung kaum 

möglich
• Wenig Sorteninformation
• Genmaterial für die 

Züchtung



Sortenerhaltung in Feld und Garten

• Anpassung bei jeder Aussaat

• Saatgut und Wissen zugänglich 
für alle

• Vitalität und 
Widerstandsfähigkeit

• Hält Boden und Wasser und 
Biodiversität gesund

• Mensch und Tier auch

• Schmeckt !

Youtube Film „Seeds of Europe“



Öko-Sorten und Bio-Saatgut

Öko-Züchtung
- Bis 2012 nur „DUS-Sorten“ zugelassen : einheitlich, unveränderlich
- seit 2012 Sortenzulassung als Erhaltungs- oder Amateursorte 
- seit 2022 „Populationen“ bei einigen Ackerkulturen 
- Die meisten Ökozüchter*innen lehnen  Hybride und Geistiges Eigentum ab.

Bio-Saatgut 
- seit 2022:  neue Ökoverordnung
- ein Jahr lang nach Bio-Regeln vermehrt
- oft Hybride



Aktuell geltende nationale Ausnahmen 
von der Sortenzulassung



EU Saatgutrechtsreform : 
Massive Einschnitte für die Kulturpflanzenvielfalt 

Bisher gilt

• Formale Vielfalt: „Amateur“- und „Erhaltungssorten“, Populationen

• Informelle Vielfaltssorten: national toleriert oder explizit erlaubt.

Vorschlag der EU-Kommission

• Einheitliche Vorschriften in der EU, keine nationalen Ausnahmen mehr

• Register für alle berufsmäßigen Saatguterzeuger, Berichtspflichten etc

• Hobbygärtner dürfen jedwedes Saat- und Pflanzgut verkaufen   

• Mehr Vorschriften für formale Vielfalt

• Informelle Vielfalt darf nur an Hobbygärtner verkauft werden

Folgen für die Vielfalt

• Weniger berufsmäßige ErhalterInnen, weniger Bildungsarbeit

• weniger Saatgut, weniger Arten und Sorten, weniger  regionale Angebote

• Immer noch keine informellen Sorten für Solawis , lokale Märkte



Neue Vorschriften für berufliche ErhalterInnen

• Eintrag in ein neues Betreiber-Register

• Kritische Punkte der Produktion und Vermarktung identifizieren und 

beobachten, dokumentieren

• Nachverfolgbarkeit : über drei Jahre dokumentieren

• Jedes Jahr Arten und Mengen von angebautem Saatgut vorher

ankündigen und  nachher Bericht erstatten

• Bei Standardqualität : Produktion von Saatgut und Nahrungsmitteln 

trennen

Forderung: 

Ausnahmen für Kleinst(Nano)betriebe und nebenberufliche Akteure, 

Erhaltervereine,  Bildungs- und Umweltorganisationen , Genbanken



2025: Umfrage über VielfaltserhalterInnen
durchgeführt von Arche Noah

• 188  Kleinstbetriebe aus 16 EU-Mitgliedsstaaten, darunter
wenige gemeinnützige Organisationen

• Im Durchschnitt erhält jeder ca 150 Sorten von 40 Arten

• Kleine Portionen,  handwerkliche Methoden

• Die Hälfte engagiert sich in Bildungsarbeit

• Nur die Hälfte erhalten Vielfalt hauptberuflich

• Nur 42%  verkaufen nur an Hobbygärtnernde

• Mehr als 85  % lagen unter 100.000 EUR  Jahresumsatz

• Mehr als die Hälfte lagen unter 50.000 EUR  Jahresumsatz



Forderung: Ausnahmen vom  
Anwendungsbereich der Verordnung

Bisher gelten Ausnahmen für  Forschung,  Züchtung, Ausstellungen, 
amtliche Tests -  es fehlt die Ausnahme für Vielfaltserhaltung.

Argumente der Gegenseite:   Gefahren für Wettbewerb,  Saatgutqualität, 
Pflanzengesundheit und Geistiges Eigentum  -  aber Belege fehlen

Forderung: 

Die bisherigen Ausnahmen evaluieren , auch die nationalen Ausnahmen.



 



Stand des Gesetzgebungsverfahrens

Juni 2023 : Veröffentlichung des Entwurfs der EU-Kommission

April 2024:  EU-Parlament  beschließt Änderungen, teilweise 
hilfreich, Z.B.  Mengenbegrenzte Ausnahmen 

Seit April 2025:  Ministerrat berät
• Ausnahmen für Hobbygärtner, Züchtung, Forschung , Ausstellungen, 

•  NICHT für  lebendige Vielfalt ,  wahrscheinlich nur für Genbanken

• Erleichterungen für gemeinnützige Organisationen: Wenig wirksam!

• Ausnahmen für Kleinstbetriebe kein Konsens

Anschließend: Trilog-Verhandlungen zwischen Kommission, 
Parlament und Ministerrat 



Email-Aktion gegen die 
Gentechnik-Deregulierung

Petition gegen die 
Saatgutrechtsreform
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